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Wahrscheinlich haben wir alle, 
die diesen Kommentar lesen, den 
Kindergarten besucht. Vielleicht 
erinnern wir uns an das eine oder 
andere „Gspänli“, an Namen, ver-
einzelte Gesichter oder an Lieder 
und Verse, die wir gelernt haben. 
Wahrscheinlich war es keine Fra-
ge, ob wir den Kindergarten be-
suchen, sondern wir sind selbst-
verständlich im Alter von vier oder 
fünf Jahren geschickt worden.

Der Kindergarten zählt in Liech-
tenstein bereits zum Schulwesen. 
Zusammen mit der Primarschule 
gehören die öff entlichen Kin-
dergärten zu den sogenannten 
Gemeindeschulen und werden 
gemeinschaftlich von einer Schul-
leitung organisiert. Seit der Neu-
fassung des Lehrerdienstgeset-
zes im Jahre 2003 haben sich die 
Ausbildungsanforderungen für 
die beiden Stufen angeglichen. 
Auch inhaltlich stimmen sich die 
zwei Institutionen immer stärker 
aufeinander ab. Beide folgen dem 
Liechtensteiner Lehrplan, wobei 
die Primarschule auf dem im Kin-
dergarten Gelernten aufbaut, re-
spektive der Kindergarten auf die 
Primarschule vorbereitet. Die Kin-
dergärten stehen unter staatlicher 
Aufsicht. Interessant ist, dass die 
öff entlichen beim Schulamt ange-
siedelt sind und die privaten beim 
Amt für Soziale Dienste, welches 
für die Aufsicht und Bewilligung 
ausserhäuslicher Betreuungsein-
richtungen wie Kitas zuständig 
ist.

So selbstverständlich unser Kin-
dergartenbesuch damals schon 

war und so eng die beiden Institu-
tionen Kindergarten und Primar-
schule heute zusammenarbeiten, 
so freiwillig ist ersterer von Geset-
zes wegen. Eine Tatsache, die im 
europäischen Raum keine Selbst-
verständlichkeit ist. Obwohl je-
dem Kind ein Platz garantiert 
wird, ist der Kindergarten hier-
zulande im Gegensatz zur spä-
teren, schulischen Bildung nicht 
besuchspfl ichtig; zumindest für 
den Grossteil der Kinder im Kin-
dergartenalter nicht. Wächst ein 
Kind fremdsprachig auf, so sind 
die Eltern verpfl ichtet, es für das 
zweite Kindergartenjahr anzumel-
den. In dieser Zeit erhalten die 
Kinder zusätzlichen DaZ-Unter-
richt (Deutsch als Zweitsprache), 
der sie auf die spätere Schulbil-
dung vorbereitet.

Verglichen mit dem europäischen 
Raum und im Hinblick auf die zu-
nehmend grosse Bedeutung, die 
der frühkindlichen Betreuung, 
Bildung und Erziehung in der eu-
ropäischen Bildungspolitik zuge-
schrieben wird, ist diese Freiwillig-
keit bis zu einem Alter von sechs, 
spätestens sieben Jahren bemer-
kenswert. In unseren Nachbarlän-

dern beginnt die Besuchspfl icht 
früher. In Österreich ist das erste 
Kindergartenjahr freiwillig, jedoch 
das zweite im Alter von fünf Jah-
ren für alle verpfl ichtend. Unsere 
Schweizer Nachbarn entscheiden 
kantonsabhängig, wobei mit 16 
Kantonen eine deutliche Mehr-
heit ein Besuchsobligatorium für 
beide Kindergartenjahre vorsieht. 
Neun Kantone machen das zwei-
te Kindergartenjahr verpfl ichtend 
und lediglich im Kanton Graubün-
den sind beide Jahre freiwillig. In 
Frankreich oder Ungarn sind Kin-
der bereits im Alter von drei Jah-
ren schulpfl ichtig, was auch mit 
einer Platzgarantie einhergeht.

Selbst wenn der Besuch nicht 
obligatorisch ist, gewährleistet 
der Liechtensteiner Staat Kindern 
ab dem Alter von vier Jahren mit 
der Angebotspfl icht einen Platz 
im Kindergarten. Aus dem Eury-
dice-Bericht „Schlüsseldaten im 
Bereich frühkindliche Betreuung, 
Bildung und Erziehung in Europa“ 
von 2019 geht hervor, dass die 
Hälfte der europäischen Länder 
einen mehrheitlich kostenlosen 
Platz bereits Kindern ab dem Alter 
von drei Jahren garantiert, wobei 

Angebote wie der Kindergarten 
als Vorbereitung auf die Einschu-
lung zunehmend obligatorisch 
gemacht werden. 

In Liechtenstein wird dem Kin-
dergarten hinsichtlich seines Bil-
dungsauftrags ein immer grösse-
rer Stellenwert eingeräumt. Sehen 
wir künftig eine ähnliche Entwick-
lung mit Blick auf die Betreuungs-
einrichtungen für Kinder unter vier 
Jahren? Es zeigt sich, dass in den 
letzten Jahren auch hier das An-
gebot stetig ausgebaut worden 
ist und Diskussionen um Finan-
zierung und Qualität von Betreu-
ungseinrichtungen zunehmend 
ein Politikum geworden sind – 
sei es im Hinblick auf dringliche 
Argumente der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf oder auf die 
Sicherung von Chancengleich-
heit. 
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